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Agenda

� Ressourceneffizienz

� das neue KrWG
• Abfallhierarchie
• Abfallvermeidungsprogramme
• getrennte Sammlung
• Recyclingziele
• Wertstofftonne
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erhöhter Druck auf Ökosysteme

� wachsende Weltbevölkerung
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erhöhter Druck auf Ökosysteme

� wachsende Weltbevölkerung

� steigender Rohstoffbedarf

Quelle :Sustainable Europe Research Institute (SERI), 
Europe’s Global Responsibility, 2005 
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erhöhter Druck auf Ökosysteme

� wachsende Weltbevölkerung

� steigender Rohstoffbedarf

� zunehmende Rohstoffknappheiten
(Verfügbarkeit in Jahren)

Quelle :Sustainable Europe Research Institute (SERI), 
Europe’s Global Responsibility, 2005 
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großes Potential an Sekundärrohstoffen
Wertstoffe Produkte

Aufbereitung und Produktion

Rückführung und Behandlung

• reparaturfreundliche Produkte

• recyclinggerechte Konstruktion

• Leasing statt Kauf

• Pfandkonzepte

• Getrenntsammlung

• Rückbautechniken

• effiziente Sortiertechnologien

• moderne Behandlungs- und Recyclingtechnik
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EU-Politik

� Thematische Strategie für Abfallvermeidung und Recycling
• EU „Recycling-Gesellschaft“

� EU-RL über Abfälle 2008
• Rohstoff- und Energiepotenzial in Abfällen stärker nutzen

� EU-Rohstoff-Initiative
� mehr Recycling um Rohstoffverbrauch zu senken
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Koalitionsvereinbarung

� Weiterentwicklung Abfallwirtschaft und 
Ressourcenmanagement im europäischen Kontext

� ökologisch und ökonomisch effizientere und 
verbraucherfreundlichere Abfallwirtschaft

� Prüfung Wertstofftonne

� Überlassungspflichten nicht ausweiten, gewerbliche 
Sammlungen nicht einschränken 

Wachstum.
Bildung.
Zusammenhalt.
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Eckpunkte Novelle KrW-/AbfG

� 5-stufige Abfallhierarchie

� Abfallvermeidungsprogramm

� Getrenntsammlung + Recycling-Ziele

� gesetzliche Grundlage für Wertstofftonne

� kommunale Überlassungspflichten – gewerbliche Sammlung

� Rechtssicherheit durch neue Definitionen
• Präzisierung Abfallbegriff
• Abgrenzung „Abfall – Nebenprodukt“
• Bestimmung „Ende der Abfalleigenschaft“
• Abgrenzung „Verwertung – Beseitigung“
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Abfallhierarchie

� KrW-/AbfG:

� neues KrWG: 

- Vermeidung
- stoffliche/energetische Verwertung
- Beseitigung

- Vermeidung
- Vorbereitung zur Wiederverwendung
- Recycling
- sonstige Verwertung
- Beseitigung

Flexibilität bei konkreter Anwendung unter Berücksichtigung von
• umfassender ökologischer Betrachtung
• technischen Möglichkeiten
• wirtschaftlicher Vertretbarkeit
• sozialen Folgen
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Abfallvermeidung

� Hierarchie und Praxis:

welche Maßnahmen sind möglich?

die Masse ist das Problem
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Abfallvermeidungsprogramm

Beispiele:

Maßnahmen im Zusammenhang mit Konzeption, Produktion und Vertrieb
z.B. Förderung von Ökodesign, Sensibilisierung, freiwillige Vereinbarungen

Maßnahmen im Zusammenhang mit Konsum und Nutzung
z.B. Anreize für umweltfreundlichen Einkauf /Aufpreis für Verpackungsartikel, Förderung 
glaubwürdiger Ökozeichen, Ausschreibungen des öffentlichen und privaten Beschaffungswesens, 
Förderung der Wiederverwendung

• Programm des Bundes, an dem sich Länder beteiligen können
• bis Dezember 2013 - Vorbereitung durch BMU/UBA-Studien
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Rangfolge bei Verwertungsstufen (1)
Vorbereitung zur Wiederverwendung – Recycling – sonstige Verwertung

Grundsatz (§ 8 Abs. 1)

� Vorrang hat „beste Umweltoption“
• Verwertung, die Schutz von Mensch und Umwelt am besten gewährleistet
• hochwertige Verwertung ist bei Durchführung anzustreben
• Vorbehalt: technisch möglich / wirtschaftlich zumutbar

� bei Gleichrang hat Abfallbesitzer Wahlrecht

Konkretisierung durch Rechtsverordnung (§ 8 Abs. 2)

� Festlegen des Vor- bzw. Gleichrangs für einzelne Abfallarten
• erfolgt in: VerpackV, AltfahrzeugV, AltölV, (ElektroG, BattG)
• zu prüfen für: GewerbeabfallV, AltholzV, BioabfallV, KlärschlammV
• ….. 
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Rangfolge bei Verwertungsstufen (2)
Vorbereitung zur Wiederverwendung – Recycling – sonstige Verwertung

Auffangregelung mangels Rechtsverordnung (§ 8 Abs. 3)

� Vermutung des Gleichrangs von energetischer zu stofflicher 
Verwertung, wenn
• Heizwert des Abfalls mindestens 11.000 kj/kg beträgt

� nur widerlegliche Vermutung: Abweichen nach „oben und unten“
möglich durch Nachweis
• der Behörde, dass Recycling für Abfall über 11.000 kj/kg vorrangig
• des Abfallbesitzers, dass energetische Verwertung für Abfall unter 11.000 

kj/kg gleichrangig ist
• Maßstab: Schutz von Mensch und Umwelt, Lebenszyklus, technische 

Möglichkeit, wirtschaftliche Zumutbarkeit
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getrennte Sammlung + Recycling

� bis 2015 getrennte Sammlung für 
Papier, Metalle, Kunststoffe, Glas
Bioabfall

� bis 2020 Recyclingquote
für alle Siedlungsabfällemindestens 65%
für Bauabfälle mindestens 80%
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Wertstofftonne- was soll hinein?
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Wertstofftonne – was soll hinein?

� Veränderungen bei vorhandenen Wertstofftonnen?

� weiterhin separate Erfassung von PPK und Glas!
� Konzentration auf trockene Wertstoffe!
� Elektro-Kleingeräte, Batterien: weiterhin separate Sammlung - ?
� Textilien, Leder, Gummi: Reduzieren auf eingerichtete Stoffströme - ? 

� welche Wertstoffe sind noch zu gewinnen?

� in der „Gelben Tonne“ - ?
� in der Restmülltonne - ?
� was ist für ein Recycling geeignet?
� was kann „ökologisch und ökonomisch effizient“ recyclet werden?
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Wertstofftonne – wer ist verantwortlich?

� Finanzierung ?
� Produktverantwortung ausbauen?
� Verantwortung bei Kommune belassen?

� Trägerschaft privat oder kommunal?
� Sammlung, Sortierung, Verwertung
� Differenzierung zwischen Verpackungen und Nicht-Verpackungen?
� Organisationsverantwortung der örE?

� weiteres Vorgehen
� Evaluieren VerpackV / bifa Studie 2
� Auswerten der „Wertstofftonne-Studien TV 1+2“
� offener Dialog mit beteiligten Kreisen
� Planspiel in I/2011
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Überlassungspflichten – gewerbliche Sammlung

� EU-rechtliche Absicherung der Überlassungspflichten für
• Abfälle aus privaten Haushalten
• gewerbliche Abfälle zur Beseitigung, soweit nicht Beseitigung in 

eigener Anlage
� Reichweite unverändert -Koalitionsvertrag: „ohne Überlassungs-

pflichten auszuweiten oder gewerbliche Sammlungen einzuschränken“
� Präzisieren zugunsten von Vollzug und Rechtssicherheit

� Definition „gewerbliche Sammlung“
• Sammlung zum Zweck der Einnahmeerzielung
• auch bei vertraglicher Bindung und in dauerhaften Strukturen

� Präzisierung entgegenstehende „überwiegende öffentliche 
Interessen“

� örE-Befugnisse gegen „Rosinenpicken“
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„überwiegende öffentliche Interessen“

� Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des örE
= zentrales Kriterium

� können Aufgaben wirtschaftlich ausgewogen erfüllt werden?
• Satzung kann örE-Aufgaben konkret beschreiben (z.B. Papiertonne) 

� wird Planungssicherheit oder Organisation des örE
beeinträchtigt?

• Entsorgungsstruktur, Personal-Vorhaltung, Ausschreibung

� ist örE in der Lage vergleichbare Leistung zu erbringen?
• unter Berücksichtigung von Qualität, Effizienz, Dauer
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Anzeigepflicht – örE Befugnisse

� sichert rechtzeitige Prüfung durch zuständige (neutrale) Behörde
• Anzeige 1 Monat vor Aufnahme

� Angaben zu
• Unternehmen
• Art, Ausmaß, Dauer der Sammlung
• Art, Menge, Verbleib der Abfälle
• ordnungsgemäßen, schadlosen Verwertung der Abfälle

� zuständige Behörde kann
• Bedingungen vorgeben, befristen, Auflagen erteilen, untersagen
• Mindestdauer der Sammlung von 1 Jahr verlangen
• Sicherheitsleistung verlangen für Anspruch auf Erstattung von 

Mehraufwendungen bei vorzeitiger Einstellung der Sammlung



_________________________________________________________________________________________________
Dr. Thomas Rummler   - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit   - 02. Dezember 2010

Kreislaufwirtschaft in Deutschland

� klarer rechtlicher Rahmen

� hohe Sensibilität für Recycling

� fortschrittliche Entsorgungstechnologie

� hohe Recycling- und Verwertungsquoten

KrW-/AbfG

VerpackV

ElektroG

AltautoV

BattV

AbfAblV DeponieV
BioabfV

AltölV
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Fazit

� Abfallrecht hat Weg zur Kreislaufwirtschaft geebnet

� Kreislaufwirtschaft in D auf hohem Niveau

� Recycling wird gesichert und ausgebaut

� bewährte „duale Entsorgungswirtschaft“ wird fortgesetzt

� deutsche Recycling- und Effizienztechnologie = wegweisend

� neues KrWG weist Weg zur Rohstoffwirtschaft



_________________________________________________________________________________________________
Dr. Thomas Rummler   - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit   - 02. Dezember 2010

Das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


